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DEUTSCH ALS ZWEITE 
F R E M D S P R A C H E  
AN DEN SCHULEN 
A N D A L U S I E N S  

S eit 1 994 ist das Erlernen einer zweiten 
Fremdsprache als obligatorisches 
Nebenfach in den letzten zwei Kursen der 

Institutos de Bachillerato Andalusiens eingeführt 
worden. Die Erklarung der andalusischen Behorden für 
dieses Sondergesetz der offentlichen Schulen lautete 
folgendermaBen: In den autonomen Landern Spaniens, 
die über eine eigene Sprache verfügen, muss diese 
regionale Sprache obligatorisches Nebenfach (unter 
den Fachern des Studienplanes) sein. 
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chenden zwei Wochenstunden moglich, müssten jetzt 
alle Schüler dasselbe Nebenfach belegen. 

In der absoluten Mehrheit aller Falle handelte es sich 
dabei um das Fach 'Franzosisch'. Vor einigen Jahren 
noch war Franzosisch fast die einzige Fremdsprache 
an unseren Schulen gewesen. Durch die Aufnahme 
Spaniens in die EU und die gleichzeitig erfolgte, wach
sende internationale lntegration in den letzten zwanzig 
Jahren wurde jedoch das Fach Englisch von immer 
mehr Schülern gewahlt. Das Resultat war, dass die 
Moglichkeiten des Franzosischunterrichts an den 
Schulen geringer wurden: die Franzosischlehrer tan
den kaum noch Schüler. Daher wurde es verstandli
cherweise von ihnen als Erleichterung empfunden, 
dass sich durch die Einführung einer zweiten, obliga
torischen Fremdsprache ihre Arbeitschancen bedeu
tend verbesserten. Selbstverstandlich ist es aber 
auch, dass sich für den Unterricht anderer, nicht weni
ger wichtiger Sprachen eine gute Moglichkeit eroffnet. 

Da Andalusien über keine 
regionale Sprache verfügt - es 
existiert nur die dialektale 
Variante 'Andalusisch' -, ware 
man jedoch ebenfalls daran 
interessiert, dass die Schüler 
unseres Landes eine weitere 
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den Schulen einzurichten. Doch so ist es nicht 
gekommen. Die Junta de Andalucia hat keine Stellen 
für andere Sprachen geschaffen. Sicher, es gab die 
Moglichkeit, dass ein Lehrer anderer Facher, der über 
die notwendigen Deutschkenntnisse verfügte und 
diese auch mit einem offiziellen Zeugnis belegen 
konnte, Deutsch als Zweitsprache anbot. Die 
Consejería kostete das nichts, und ein solcher Lehrer 
konnte seiner Schule einen guten Dienst leisten. 

Fremdsprache erlernen würden. Wahrend die 
Entscheidung der andalusischen Regierung von den 
Anhangern fremdsprachlicher Kompetenz sehr posi
tiv aufgenommen wurde, kritisieren die anderen 
Facher sie als beliebig und vollig unausgewogen. 

Die geschadigten Fachvertreter weisen darauf hin, 
selbst groBe Schwierigkeiten nach der Schulreform 
bewaltigen zu müssen: fast unmoglich ist es, in zwei 
Schuljahren des Bachillerato den Schülern in Fachern 
wie Physik, der Naturwissenschaft oder Mathematik 
etwas beizubringen. Mit den Nebenfachern war ihnen 
die Gelegenheit gegeben, diese Mangel wenigstens 
teilweise zu beheben. Wenn nun aber alle Schüler eine 
zweite Fremdsprache erlernen müssten, waren die 
Chancen für die anderen Facher gering; durch die bei
den Stunden der zweiten Fremdsprache gingen den 
anderen Fachern sechs bis acht Stunden verloren. Das 
heiBt: waren in einer Klasse vorher drei bis vier Gruppen 
mit je verschiedenem Nebenfach (Mathematik, Physik, 
Naturwissenschaft u.s.w.) gleichzeitig mit den entspre-
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Zur Vervollstandigung ihres wochentlichen 
Stundensolls müssen diese Lehrer aber andere 
Facher unterrichten als jene, für die ihre Stelle ge
schaffen wurde. So muss etwa ein Lateinlehrer ent
weder Spanische Sprache und Literatur, Ethik, 
Englisch oder Franzosisch (als erste oder zweite 
Fremdsprache) unterrichten. Warum da nicht 
Deutsch, wenn man doch Deutsch studiert hat? 
Hierzu gibt es nun eine Stellungsnahme der 
Consejería de Educación: Zwar sieht das Gesetz 
das Fach Deutsch vor, aber dessen Unterricht an 
andalusischen Schulen ist nur dort gestattet, wo 
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auch eigens eine Stelle für einen Deutschlehrer ein
gerichtet wurde. In allen anderen Fallen (mehr als 
90%) ist Deutsch auch dann nicht gestattet, wenn 
für den Unterricht als Nebenfach qualifiziertes 
Personal vorhanden ist. 

Diese Position der andalusischen Erziehungsbehorde 
entbehrt jeglicher gesetzlicher Grundlage: Kein einzi
ges Wort findet sich im Gesetz darüber, dass die 
Einrichtung einer Fachstelle (unter den offiziell erlaub
ten) Bedingung dafür sei, das Fach an der Schule zu 
lehren. Auch widerspricht die Realitat der Position 
der Behorde in zumindest drei Fallen: 

1) An vi el en Schulen werden Haupt- und und 
Nebenfacher von Nichtfachleuten unterrichtet; 
der bedeutendste Fall ist das Fach lnformatik, 
das schon traditionell von Mathematik-, Physik
und Naturwissenschafts-Lehrern unterrichtet 
wird. Wechseln diese Lehrer die Schule, bemüht 
sich die Junta in der Regel nicht darum, diese 
Stelle mit Fachlehrern zu besetzen. Für viele 
andere Facher - wie zum Beispiel das Fach 
Wirtschaft, das von Mathematik- oder 
Geschichtslehrern unterrichtet wird - gilt dassel
be, auch wenn die Behorden in jüngerer Zeit 
vereinzelt Stellen mit Fachlehrern besetzte. 

2) Das Real Decreto 929/1993 vom 1 8. Juni (BOE 
13. Juli 1993, Titulo 11 1 , Art. 75, Apartado b) sieht 
die Moglichkeit vor, dass an einer Schule eine 
Zweitsprache auch ohne offizielle Stelle oder 
Fachabteilung (Departamento Didáctico) exis
tieren kann. 

3) Aus dem eingangs erwahnten Erlass 
27/07/1994 (BOJA 1 0/08) kann kein Bezug a uf 
die Notwendigkeit einer eigens geschaffenen 
Lehrstelle herausgelesen werden, die 
Voraussetzung dafür ware, an einer Schule eine 
Zweitsprache zu unterrichten. Die Antwort, die 
unser lnstitut zum Verbot des Deutschen als 
Zweitsprache von der Consejería erhielt, lautete 
folgendermaBen: 

a) "Die zweite Sprache muss in allen Kursen 
der Sekundarstufe (d.h. von 14-18 Jahren, ins
gesamt in sechs Jahren) nach dem Erlass vom 
28/10/1993 (BOJA 7112) angeboten werden." 
Dazu ist zu sagen: Obwohl Franzosisch an 

allen Schulen über sechs Jahrgange angebo
ten wird, wahlen in der Praxis viele Schüler das 
Franzosische nur für ein oder zwei Jahre; dann 
belegen sie ein anderes, von ihnen gewünsch
tes Nebenfach; dabei konnen sie bis zu drei 
oder vier selbst wahlen. 

Ein Beispiel, das beliebig abzuwandeln ist: 
1 °ESO: Franzosisch; 2°ESO: Zusatzkurs 
Mathematik; 3°ESO: Franzosisch; 4°ESO: 
lnformatik; 1°Bachillerato: Franzosisch als obli
gatorische Zweitsprache; 2°Bachillerato: 
Franzosisch als obligatorische Zweitsprache. 

b) "Die zweite Sprache ist obligatorisches 
Nebenfach in den letzten zwei Kursen der 
Sekundarstufe (d.h. des Bachillerato). Deshalb 
ist die Stetigkeit des Faches für den Schüler 
sechs Jahre über zu garantieren." Dazu muss 
bemerkt werden: 80% etwa, also die absolute 
Mehrheit der Schüler im Bachillerato, wahlen 
Franzosisch erst im ersten Kurs des 
Bachillerato. In den Jahren zuvor haben sie 
eines der vielen anderen Nebenfacher belegt. 
Dazu kommt haufig, dass in ihren letzten zwei 
Kursen die Franzósischschüler gemeinsam 
unterrichtet werden, dass also die absoluten 
Anfanger mit jenen, die schon viele Jahre 
Franzósisch lernten, gemischt werden. So 
jedenfalls sieht die Praxis aus, an meinem 
Gymnasium und an all jenen, die ich kenne. 

Was den Deutschunterricht betrifft, ist das Ergebnis die
ser Situation gegenwartig, dass Deutsch allenfalls als 
Drittsprache belegt werden konnte. Wenn ein Schüler 
also Deutsch lernen mochte, ist er gezwungen, zuerst 
Franzósisch zu lernen. Wenn ein Oeutschlehrer beis
pielsweise durch Umzug nach dem ersten Kurs 
Bachillerato ausfallt, wird dieser von der Behórde 
gewóhnlich nicht ersetzt. Ein Schüler ist damit gezwun
gen, nach einem Kurs Deutschunterricht a uf ein anderes 
Nebenfach auszuweichen. Eines ist hoffentlich deutlich 
geworden: wir haben der Weisheit der Consejería de 
Educación zu danken. Sie gewahrte uns immerhin die 
Gnade einer zweiten Fremdspra-
che. Zugleich aber sorgte sie 
sich darum, welche Sprachen 
dafür nicht in Frage kom
men dürfen. 
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